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Wie viel Arbeit darf sein?

Arbeitszeit in Hotels
und Gaststätten
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*	 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) mit Änderungen.

	 Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – MuSchG)  
in der Fassung vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318) mit Änderungen.

	 Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG) 
vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) mit Änderungen.

 
**	 Manteltarifvertrag für das Gaststätten und Hotelgewerbe der Freien und Hansestadt 

Hamburg vom 26. Mai 2008 (gültig seit 1. Juni 2008).
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Arbeitszeitgestaltung  
Vorteile für alle Beteiligten

Diese Broschüre informiert über die gesetzlichen Regelun-
gen bei der Arbeitszeitgestaltung im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe*.

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gibt den allgemeinen Rah-
men vor. Es gilt für alle Beschäftigten, auch für Aushilfen, 
Leih- und Saisonarbeitnehmer. 

In einem Tarifvertrag können vom Gesetz abweichende Re-
gelungen vereinbart werden. Diese Möglichkeit nutzten die 
Tarifparteien in Hamburg mit dem Manteltarifvertrag** für 
das Hotel- und Gaststättengewerbe. Seit dem 1. Juni 2008 
ist er für alle tarifgebundenen Beschäftigten und Unterneh-
men gültig (im folgenden MTV). 

Für werdende und stillende Mütter gilt das Mutterschutzge-
setz: Informationen finden Sie in unserem Merkblatt „Wer-
dende Mütter im Gastgewerbe – Was ist zu beachten?“ 
(M36, siehe Bestellangaben im Impressum). 

Das Jugendarbeitsschutzgesetz enthält Regelungen für be-
schäftigte Jugendliche, die wir ausführlich in der Broschüre 
„Arbeitsschutz für Jugendliche“ (M67) erläutern. 
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Je später der Abend  
Der Gast ist König

Arbeitszeitgestaltung im Hotel- und Gaststättengewerbe ist 
eine echte Herausforderung. Der Gast ist König. Auch spät 
abends wird noch aufgetischt. Aufräumen nach Küchen-
schluss und Vorbereitungen für den kommenden Tag gehö-
ren zu den Aufgaben der Beschäftigten genauso wie das 
Bedienen der Gäste – das nehmen Außenstehende häufig 
nicht wahr. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Gäste stark 
variieren kann, je nach Witterung, Wochentag oder Saison.

Gut geplante Arbeitszeit hilft Stress und übermäßige kör-
perliche Belastungen zu minimieren. Das ist unverzichtbar, 
um die Arbeitskraft zu erhalten. Des Weiteren können die 
Beschäftigten ihre Freizeit besser planen. Alles zusammen 
wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit und Produkti-
vität im Betrieb aus. Gesunde und motivierte Beschäftigte 
sind das Herzstück eines guten und erfolgreichen Unterneh-
mens und durch nichts zu ersetzen – langfristig auch nicht 
durch Aushilfskräfte. Wenn Arbeitgeber, Beschäftigte und 
– wenn vorhanden – die Personalvertretung die Arbeitszeit 
gemeinsam planen, gibt es zwangsläufig weniger Probleme 
bei der Arbeitszeitgestaltung und sie wird von allen Beteilig-
ten getragen.

Die gesetzlichen 
Bestimmungen 
zur Arbeitszeit 

bieten Vorteile für 
alle Beteiligten.



1212 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Arbeitszeit 
8 Stunden sind genug

Gesetzlich gilt, dass die tägliche Arbeitszeit acht Stunden 
nicht überschreiten darf; sie kann auf bis zu zehn Stunden 
verlängert werden, wenn die durchschnittliche Arbeitszeit 
von 48 Stunden pro Woche innerhalb von 24 Wochen oder 
sechs Kalendermonaten nicht überschritten wird (ArbZG,  
§ 3).

Der in Hamburg geltende Manteltarifvertrag für das Hotel- 
und Gaststättengewerbe gibt für die regelmäßige monatli-
che Arbeitszeit 173 Stunden vor. Sie sollen auf vierzig Stun-
den pro Woche an fünf Tagen verteilt werden. Höchstens 
zehn Stunden pro Arbeitstag sind erlaubt. Abweichungen 
von dieser regelmäßigen Arbeitszeitverteilung (variable Ar-
beitszeit) sind nur möglich, wenn eine einzelvertragliche, 
schriftliche Regelung vorliegt. Dann ist die Höchstarbeits-
zeit monatlich auf 199 Stunden beziehungsweise wöchent-
lich auf 45 Stunden begrenzt. Zweimal in sechs Wochen 
sind maximal 48 Stunden zulässig. Darüber hinaus wird 
ein Ausgleichszeitraum von bis zu zwölf Kalendermonaten 
festgelegt. Innerhalb dieses Ausgleichszeitraums muss die 
regelmäßige Arbeitszeit von durchschnittlich acht Stunden 
an Werktagen beziehungsweise vierzig Stunden pro Woche 
erreicht werden. Beginn und Ende des Ausgleichszeitraums 
müssen in einer einzelvertraglichen Regelung festgesetzt 
sein. (MTV, Ziffern 1.1, 2.1, 2.2 und 2.3).

Der Manteltarifvertrag nennt weitere Regelungen, bei-
spielsweise zu Teilzeitbeschäftigung, Mindestarbeitszeit, 
Zuschlägen und Abgeltung von Überstunden.

Jugendliche sind 
von den Regelun-
gen zur variablen 
Arbeitszeit aus-
genommen (MTV, 
Ziffer 6.2) 
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Teildienst  
Arbeitszeit mit Unterbrechungen

In der Gastronomie müssen von den Beschäftigten häu-
fig Teildienste geleistet werden. Durch das Aufteilen der 
Arbeitszeit in zwei Zeitblöcke wird die Arbeitszeit dem Ar-
beitsaufkommen angepasst. Teildienst in der Zeit zwischen 
22 Uhr und 6 Uhr ist gemäß Manteltarifvertrag generell un-
zulässig. Die zusammenhängende Unterbrechungszeit von 
mindestens zwei und höchstens drei Stunden muss für die 
Beschäftigten zur freien Verfügung stehen (MTV, Ziffer 6.1). 
Regelungen zu Teildiensten sind im Arbeitszeitgesetz nicht 
genannt. Den Rahmen bilden die Ruhezeit und die zulässige 
werktägliche Arbeitszeit.

Der Übergang von durchgehender Arbeitszeit zu Teildienst 
und umgekehrt unterliegt der Mitbestimmung des Betriebs-
rates; er muss mit den betroffenen Beschäftigten vereinbart 
werden, wenn kein Betriebsrat vorhanden ist (MTV, Ziffer 
6.1).

Pausen  
Einmal kurz Aufatmen reicht nicht!

Bei einer Arbeitszeit von sechs bis neun Stunden steht Be-
schäftigten eine Pause von mindestens dreißig Minuten zu, 
bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden mindes-
tens 45 Minuten. Diese Zeit kann in Abschnitte von 15 Mi-
nuten Länge aufgeteilt werden. Beginnen oder enden darf 
die Arbeitszeit nicht mit einer Pause (ArbZG, § 4). 

Alle weiteren Regelungen zu Pausenräumen oder zum 
Nichtraucherschutz haben wir für Sie in unserem Merkblatt 
„Arbeitszeit, Pausen und Erholung gehören zusammen“ 
(M63) dargestellt. 

Jugendliche  
sollen keinen  

Teildienst machen.

Die 5-Minuten-
Zigarettenpause 

ist keine Pause im 
gesetzlichen Sinne.
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Keine Teildienste 
in der Nacht!

Ruhezeit  
Erholung muss sein

Zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn am nächsten Tag 
müssen elf Stunden ununterbrochene Ruhezeit liegen 
(ArbZG, § 5; MTV, Ziffer 1.3). Das Arbeitszeitgesetz lässt im 
Hotel- und Gaststättengewerbe eine Verkürzung um eine 
Stunde zu (ArbZG, § 5 Abs. 2) Jede Verkürzung der Ruhezeit 
muss ausgeglichen werden: durch die Verlängerung einer 
anderen Ruhezeit um eine Stunde innerhalb eines Kalender-
monats beziehungsweise in vier Wochen. 

Nachtarbeit  
Nur im Rahmen zulässig

Nachtarbeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes ist jede Be-
schäftigung, die mehr als zwei Stunden der Nachtzeit, also 
der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr umfasst (ArbZG, § 2). 
Werden zwischen 24 Uhr und 7 Uhr mindestens zwei Stun-
den gearbeitet, gilt das laut Manteltarifvertrag als zuschlag-
pflichtige Nachtarbeit. 

Für Nachtarbeiter gelten besondere Bestimmungen zum 
Gesundheitsschutz (ArbZG, § 6). Besonders die arbeits-
medizinischen Erkenntnisse über Nachtarbeit müssen be-
rücksichtigt werden. Nachtarbeitnehmer dürfen in einem 
Zeitraum von einem Kalendermonat oder vier Wochen 
durchschnittlich nur 48 Stunden pro Woche arbeiten. Des 
Weiteren haben sie das Recht, sich einmal jährlich arbeits-
medizinisch untersuchen zu lassen. 
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Dokumentation  
Wichtig: Arbeitszeiten aufschreiben

Arbeitgeber sind verpflichtet, die über acht Stunden hin-
ausgehende Arbeitszeit zu dokumentieren (ArbZG, § 16). 
Diese Vorgabe des Arbeitszeitgesetzes berücksichtigt auch 
der Manteltarifvertrag. Er sieht bei variabler Arbeitszeit vor, 
dass der Soll- und Ist-Dienstplan mit Arbeitszeitkonto nach 
einer Mustervorlage der Tarifvertragsparteien geführt wird 
(MTV, Ziffer 3.2).

Gültig ist die Arbeitszeitdokumentation nur, wenn folgende 
Daten notiert sind: Vor- und Nachname, Datum, Arbeitsbe-
ginn und –ende, Pause/-n (wann genommen?), Arbeitszeit 
ohne Pause/-n, Überstunden und deren Ausgleich, Sonn- 
oder Feiertage und deren Ersatzruhetage, Urlaub sowie ein 
Zeitguthaben am Monatsende. 

Die Beschäftigten müssen die korrekte Dokumentation ihrer 
Arbeitszeit mit ihrem Namenskürzel oder ihrer Unterschrift 
bestätigen. 

Da die Arbeitszeit 
vom Dienstplan 

abweichen kann, 
ist eine Dokumen-
tation auch für die 

Stundenabrech-
nung notwendig. 
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Sonn- und Feiertagsarbeit:  
Nicht alles erlaubt!

Grundsätzlich ist es zulässig in Hotels und Gaststätten an 
Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. Allerdings gibt das Ar-
beitszeitgesetz bestimmte Rahmenbedingungen vor: Min-
destens fünfzehn beschäftigungsfreie Sonntage sind pro 
Jahr einzuplanen. Der Ersatzruhetag für einen Sonntag, an 
dem gearbeitet wurde, muss innerhalb eines den Beschäfti-
gungstag einschließenden Zeitraums von zwei Wochen lie-
gen. Findet eine Beschäftigung an einem Feiertag statt, der 
auf einen Werktag fällt, muss innerhalb von acht Wochen 
ein Ausgleichstag gewährt werden (ArbZG, §§ 9, 10).

Laut Manteltarifvertrag besteht Anspruch auf mindestens 
zehn freie Sonntage im Kalenderjahr außerhalb des Jahres-
urlaubs. Mindestens jede vierte Woche soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen. Für das Arbeiten an einem gesetzli-
chen Feiertag, der nicht auf einen Sonntag fällt, wird ein frei-
er Tag innerhalb von fünf Wochen gewährt. In Ausnahme-
fällen kann dieser freie Tag auch an den Urlaub angehängt 
werden (MTV, Ziffer 1.5).

Ordnungswidrigkeiten  
und Straftatbestände  

Im Arbeitszeitgesetz (§ 22) sind Zuwiderhandlungen auf-
geführt, die als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden 
können. Die einzelnen Verstöße kosten den Arbeitgeber bis 
zu 10.000 Euro. Vorsätzlich begangene oder beharrlich wie-
derholte Ordnungswidrigkeiten sind Straftatbestände. 
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Überblick: Arbeitszeit in Hotels und Gaststätten

ArbeitszeitgesetzThema

Für wen gelten die  
Regelungen? 

11 Stunden ununterbrochen;
10 Stunden, wenn innerhalb eines Monats oder 4 Wochen jeweils 
eine andere Ruhezeit auf 12 Stunden verlängert wird 

Tägliche Arbeitszeit

Beschäftigungszeit

Wöchentliche Arbeitszeit

Arbeitswoche  

Schichtzeit 

Teildienst

Ruhepause 

Ruhezeit/ Freizeit 

Samstag, Sonntag und 
Feiertage

Ausgleichstage

Für alle Beschäftigten in Deutschland 

Nicht mehr als 8 Stunden, 
in Ausnahmen 10 Stunden

0 bis 24 Uhr
Beachten: besondere Regelungen für Nachtarbeit (23 bis 6 Uhr) 

Durchschnittlich 48 Stunden in 24 Wochen oder 6 Monaten

Keine Regelung

Keine Regelung

Keine Regelung

Bei einer täglichen Arbeitszeit von 6 bis 9 Stunden mindestens 30 
Minuten, bei einer Arbeitszeit über 9 Stunden mindestens 45 Minuten.  
Die Pause ist aufteilbar in Abschnitte von 15 Minuten.

15 Sonntage pro Jahr beschäftigungsfrei (inklusive Jahresurlaub)   

Für einen Sonntag innerhalb von 2 Wochen, für einen Feiertag,  
der auf einen Werktag fällt, innerhalb von 8 Wochen
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Überblick: Arbeitszeit in Hotels und Gaststätten

04	 Warum soll ich mein Kind impfen lassen?
05	 Gegen welche Krankheiten kann ich mein Kind impfen lassen?
05	 Vorteile von Kombinationsimpfstoffen nutzen
06	 Impfplanung und Impftermine sind wichtig
07	 Wie funktionieren Impfungen überhaupt?
08	 Welche Nebenwirkungen können auftreten?
09	 Was sind Lokal- und Allgemeinreaktionen?
09	 Was sind Impfkomplikationen?

	 Krankheiten, gegen die geimpft wird:
10	 Tetanus
11	 Diphtherie
12	 Pertussis
13	 Poliomyelitis
14	 Erkrankungen durch Hib-Bakterien
15	 Hepatitis B
16	 Erkrankungen durch Pneumokokken
17	 Erkrankungen durch Meningokokken
18	 Masern
19	 Mumps
20	 Röteln
21	 Varizellen
22	 Erkrankungen durch Humane Papillomaviren (HPV)

23	 Wann sollte mein Kind nicht geimpft werden?)
24	 Wo kann ich mein Kind impfen lassen?
24	 Wer übernimmt die Kosten?
24	 An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
25	 Adressen
26	 Impfkalender
27	 Impressum

Arbeitszeitgesetz Manteltarifvertrag für Hamburg 

11 Stunden ununterbrochen

Für tarifgebundene Beschäftigte und Unternehmen

Nicht mehr als 8 Stunden, 
in Ausnahmen 10 Stunden

0 bis 24 Uhr

Durchschnittlich 40 Stunden an 5 Tagen,  
maximal 173 Stunden pro Monat

5-Tage-Woche

Maximal 13 Stunden bei einer zusammenhängenden Unterbrechung 
von mindestens 2 und höchstens 3 Stunden

Nicht von 22 bis 6 Uhr. Eine einzelvertragliche, schriftliche Regelung ist notwendig.  
Einzelheiten siehe Seite 6 

 Bei einer täglichen Arbeitszeit über 4 Stunden: 60 Minuten 

Mindestens 10 Sonntage pro Jahr beschäftigungsfrei (exklusive Jahresurlaub), 
mindestens jede 4. Woche ein freier Sonntag

Für einen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, innerhalb von  
5 Wochen, ausnahmsweise an den Urlaub anzuhängen
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Überblick: Arbeitszeit in Hotels und Gaststätten

MutterschutzgesetzThema

Für wen gelten die  
Regelungen? 

Es gilt das Arbeitszeitgesetz.

Tägliche Arbeitszeit

Beschäftigungszeit

Wöchentliche Arbeitszeit

Arbeitswoche  

Schichtzeit 

Teildienst

Ruhepause 

Ruhezeit/ Freizeit 

Samstag, Sonntag und 
Feiertage

Ausgleichstage

Für werdende und stillende Mütter

Maximal 8,5 Stunden  
Ausnahme: unter 18-Jährige nur 8 Stunden

Bis zum vierten Schwangerschaftsmonat maximal von 6 bis 22 Uhr,  
ab fünften Schwangerschaftsmonat von 6 bis 20 Uhr.
Keine Nachtarbeit

Maximal 90 Stunden in zwei Wochen
Unter 18-Jährige nur 80 Stunden in der Doppelwoche

Keine Regelung

Keine Regelung

Keine Regelung

Es gilt das Arbeitszeitgesetz. Zusätzliche Stillpausen: mindestens 
60 Minuten (2 x 30 Minuten); bei einer Arbeitszeit über 8 Stunden 
mindestens 90 Minuten (2 x 45 Minuten)

Beschäftigung nur möglich, wenn in jeder Woche einmal nach  
einer Nachtruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens  
24 Stunden folgt.

Es gilt das Arbeitszeitgesetz.
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Überblick: Arbeitszeit in Hotels und Gaststätten

04	 Warum soll ich mein Kind impfen lassen?
05	 Gegen welche Krankheiten kann ich mein Kind impfen lassen?
05	 Vorteile von Kombinationsimpfstoffen nutzen
06	 Impfplanung und Impftermine sind wichtig
07	 Wie funktionieren Impfungen überhaupt?
08	 Welche Nebenwirkungen können auftreten?
09	 Was sind Lokal- und Allgemeinreaktionen?
09	 Was sind Impfkomplikationen?

	 Krankheiten, gegen die geimpft wird:
10	 Tetanus
11	 Diphtherie
12	 Pertussis
13	 Poliomyelitis
14	 Erkrankungen durch Hib-Bakterien
15	 Hepatitis B
16	 Erkrankungen durch Pneumokokken
17	 Erkrankungen durch Meningokokken
18	 Masern
19	 Mumps
20	 Röteln
21	 Varizellen
22	 Erkrankungen durch Humane Papillomaviren (HPV)

23	 Wann sollte mein Kind nicht geimpft werden?)
24	 Wo kann ich mein Kind impfen lassen?
24	 Wer übernimmt die Kosten?
24	 An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
25	 Adressen
26	 Impfkalender
27	 Impressum

Mutterschutzgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz

12 Stunden ununterbrochen

Für Jugendliche (über 15- und noch nicht 18-Jährige) 

Maximal 8 Stunden, 
in besonderen Ausnahmen 8,5 Stunden. 

Zwischen 6 und 20 Uhr, Besonderheit im Gaststättengewerbe: bis 22 Uhr,  
in Schichtbetrieben bis 23 Uhr
Keine Nachtarbeit

Nicht mehr als 40 Stunden

5-Tage-Woche

Maximal 10 Stunden,
im Gaststättengewerbe bis 11 Stunden

Nicht zulässig!

Bei einer täglichen Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden mindestens 30 Minuten, bei einer Arbeitszeit 
über 6 Stunden mindestens 60 Minuten. Aufteilbar in Abschnitte von 15 Minuten; erster Abschnitt 
nach spätestens 4,5 Stunden. Pause nicht am Anfang oder Ende der Arbeitszeit.

Mindestens zwei Samstage und jeder zweite Sonntag müssen beschäftigungsfrei bleiben! 
Keine Beschäftigung am 25. Dezember, 1. Januar, 1. Osterfeiertag und 1. Mai!

Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Tag derselben Woche! 
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Anmerkung zur Verteilung
 
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senats der Freien und 
Hansestadt Hamburg herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwer-
bern oder Wahlhelfern eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung oder in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner 
politischer Gruppen verstanden werden könnte. 



Hamburg


